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Beschlüsse der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates Gohrisch vom 28.10.2025
Beschluss GR 61 X / 2025 öffentlich vom 28.10.2025
Beschluss zur Neufassung der Feuerwehrkostensatzung der 
Gemeinde Gohrisch
Der Gemeinderat beschließt die Neufassung der Feuerwehrkos-
tensatzung (Satzung zur Regelung des Kostenersatzes und zur 
Gebührenerhebung für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr 
der Gemeinde Gohrisch), sowie das dazugehörige Kostenver-
zeichnis.
Dem Beschluss wurde einstimmig zugestimmt.

Beschluss GR 62 X / 2025 öffentlich vom 28.10.2025
Beschluss zur Annahme einer Geldspende
Hier: Frau Margitta Hickmann
Der Gemeinderat beschließt die Annahme einer Geldspende von 
Frau Margitta Hickmann in Höhe von 50,00 EUR für den Erhalt 
des Waldbades Cunnersdorf.
Dem Beschluss wurde einstimmig zugestimmt.

Beschluss GR 63 X / 2025 öffentlich vom 28.10.2025
Beschluss zur Annahme einer Geldspende
Hier: Herr Frank Ziegenbalg
Der Gemeinderat beschließt die Annahme einer Geldspende von 
Herr Frank Ziegenbalg in Höhe von 200,00 EUR für den Erhalt 
des Waldbades Cunnersdorf.
Dem Beschluss wurde einstimmig zugestimmt.

Beschluss GR 64 X / 2025 öffentlich vom 28.10.2025
Beschluss zur Annahme einer Geldspende
Hier: Herr Jürgen Scharfe
Der Gemeinderat beschließt die Annahme einer Geldspende von 
Herr Jürgen Scharfe im Auftrag von Herrn Manfred Fischer in 

Höhe von 100,00 EUR für den Erhalt des Waldbades Cunners-
dorf.
Dem Beschluss wurde einstimmig zugestimmt.

Beschluss GR 65 X / 2025 öffentlich vom 28.10.2025
Beschluss zur Annahme einer Geldspende
Hier: Frau Elfriede Ziegenbalg
Der Gemeinderat beschließt die Annahme einer Geldspende von 
Frau Elfriede Ziegenbalg in Höhe von 60,00 EUR für den Erhalt 
des Waldbades Cunnersdorf.
Dem Beschluss wurde einstimmig zugestimmt.

Beschluss GR 66 X / 2025 öffentlich vom 28.10.2025
Beschluss zur Annahme einer Spende
Hier: Radio Petrich, André Petrich
Der Gemeinderat beschließt die Annahme einer Sachspende 
von der Firma Radio Petrich in Höhe von 238,00 EUR.
Dem Beschluss wurde einstimmig zugestimmt.

Beschluss GR 67 X / 2025 öffentlich vom 28.10.2025
Beschluss zur Vergabe von Bauleistungen an der Friedhofs-
kapelle Gohrisch
Der Gemeinderat der Gemeinde Gohrisch beauftragt den Bür-
germeister Herrn Eisert die Reparaturarbeiten an der Friedhofs-
kapelle an die Firma

Tischlereibetrieb H. Tilch
Schrammsteinblick 67
01814 Reinhardtsdorf

für 3.875,83 € brutto zu vergeben.
Dem Beschluss wurde einstimmig zugestimmt.

Amtlicher Teil

Satzung zur Regelung des Kostenersatzes und zur Gebührenerhebung für Leistungen  
der Freiwilligen Feuerwehr Gohrisch (Feuerwehrkostensatzung - FwKS)
Aufgrund des § 4 der Sächsische Gemeindeordnung in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 
62), die zuletzt durch Artikel 15 des Gesetzes vom 27. Juni 2025 
(SächsGVBl. S. 285) geändert worden ist, der §§ 22 und 69 des 
Sächsisches Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und 
Katastrophenschutz in der Fassung der Bekanntmachung vom 
4. März 2024 (SächsGVBl. S. 289), des § 17 der Sächsische 
Feuerwehrverordnung vom 21. Oktober 2005 (SächsGVBl. S. 
291), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 19. Juni 
2024 (SächsGVBl. S. 532) geändert worden ist, sowie §§ 9 - 16 
des Sächsisches Kommunalabgabengesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 116), das 
zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 13. Dezember 2023 
(SächsGVBl. S. 876) geändert worden ist, hat der Gemeinderat 
der Gemeinde Gohrisch in seiner Sitzung am 28.10.2025 folgen-
de Satzung beschlossen:
Inhalt:
§ 1 Begriffsbestimmungen
§ 2 Geltungsbereich
§ 3 Erhebung des Kostenersatzes
§ 4 Berechnung des Kostenersatzes
§ 5 Kostenschuldner
§ 6 Entstehung der Fälligkeit
§ 7 Inkrafttreten
Anlage:
Kostenverzeichnis für Leistungen der Feuerwehr

§ 1
Begriffsbestimmungen
(1) Kostenersatz im Sinne dieser Satzung beinhaltet die Aufwen-
dungen der Feuerwehr für

- die Durchführung von Pflichtleistungen, für die nach dieser 
Satzung unter bestimmten Voraussetzungen Erstattung 
verlangt wird, und

- Einsätze der Feuerwehr außerhalb der Brandbekämpfung 
und die Durchführung von anderen Leistungen.

(2) Ein Einsatz im Sinne dieser Satzung ist jede auf die Durch-
führung einer Feuerwehrleistung gerichtete Tätigkeit der Feuer-
wehr, die durch Auftrag, auf Anforderung oder von Amtswegen 
erfolgt. Als Einsatz gilt auch das Ausrücken der Feuerwehr bei 
missbräuchlicher Alarmierung sowie der Fehlalarmierung durch 
automatische Brandmeldeanlagen.
(3) Einrichtungsträger im Sinne dieser Satzung ist der Eigen-
tümer oder der Besitzer/Nutzungsberechtigte eines Gebäudes 
oder Gebäudeteiles, einer Anlage oder einer Fläche.

§ 2
Geltungsbereich
(1) Diese Satzung gilt für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr 
Gohrisch im Sinne der §§ 2, 6, 16, 22, 23 und 69 SächsBRKG 
sowie Tätigkeiten der Feuerwehr auf der Grundlage von § 2 der 
Feuerwehrsatzung der Gemeinde Gohrisch in der jeweils gelten-
den Fassung.
(2) Die einsatztaktisch notwendigen Kräfte und Mittel für den Ein-
satz bestimmt die Feuerwehr unter Berücksichtigung der Alarm- 
und Ausrückeordnung.

§ 3
Erhebung des Kostenersatzes
(1) Für Pflichtleistungen der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde 
Gohrisch wird gemäß § 69 Abs. 2 SächsBRKG und § 22 SächsBRKG 
in Verbindung mit §§ 17 und 20 SächsFwVO Kostenersatz verlangt.
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(2) Für Einsätze der Feuerwehr außerhalb der Brandbekämp-
fung und andere Leistungen der Feuerwehr wird auf der Grund-
lage des § 69 Abs. 3 SächsBRKG und dieser Satzung Ersatz der 
Kosten verlangt.
(3) § 7 Abs. 4 Sächsisches Verwaltungskostengesetz 
(SächsVwKG) gilt entsprechend.

§ 4
Berechnung des Kostenersatzes
(1) Der Kostenersatz wird nach dem jeweils gültigen Kostenver-
zeichnis für Leistungen der Feuerwehr berechnet. Das Kosten-
verzeichnis ist als Anlage Bestandteil der Satzung. Der Kostener-
satz wird nach Zeitaufwand (Einsatzzeit gemäß Abs. 3), Art und 
Anzahl des in Anspruch genommenen Personals, der Fahrzeuge 
und des Materials erhoben. Die Kostensätze der Fahrzeuge be-
inhalten die Kosten für die auf den Fahrzeugen verlasteten Ge-
räte.
(2) Für Leistungen, die nicht in den §§ 22 und 69 SächsBRKG 
geregelt sind, kann Kostenersatz abweichend vom Kostenver-
zeichnis vertraglich vereinbart werden. Der Auftrag für diese 
Leistungen soll schriftlich erfolgen.
(3) Die Einsatzzeit für Personal und Fahrzeuge beginnt mit der 
Alarmierung/Anforderung der Feuerwehr und endet entweder mit 
Beginn des folgenden Einsatzes oder mit der Erklärung der Ein-
satzleitung über das Ende des Einsatzes, spätestens mit Her-
stellung der Einsatzbereitschaft nach dem Wiedereinrücken in 
das Gerätehaus. Abweichend davon beinhaltet der Zeitansatz 
beim vorbeugenden Brandschutz, bei Brandsicherheitswachen 
und bei Brandverhütungsschauen die Kontroll- und Beratungs-
zeit, die Vor- und Nachbereitungszeit und bei Ortsbegehungen 
die Hin- und Rückfahrzeit.
(4) Die Einsatzzeit wird minutengenau abgerechnet. Der Minu-
tensatz beträgt ein Sechzigstel des Stundensatzes.
(5) Für die beim Einsatz verbrauchten Materialien werden die je-
weiligen Sachkosten und gegebenenfalls Entsorgungskosten be-
rechnet. Zusätzlich wird ein Verwaltungskostenzuschlag in Höhe 
von 10 Prozent erhoben.
(6) Werden durch den Einsatz Geräte oder Ausrüstungsgegen-
stände unbrauchbar, so können die Kosten für den Zeitwert der 
dem Kostenschuldner in Rechnung gestellt werden.
(7) Entstehen der Feuerwehr durch Inanspruchnahme von Per-
sonal, Fahrzeugen, Geräten und Ausrüstungsgegenständen Drit-
ter zusätzliche Kosten, so sind diese zusätzlich zu den Kosten 
nach § 3 zu erstatten. Zusätzliche Kosten im Sinne dieser Sat-
zung entstehen u. a. durch die Inanspruchnahme von Spezial-
dienstleistungen Dritter und speziellen Materialien bzw. Geräten, 
die nicht von der Freiwilligen Feuerwehr Gohrisch vorgehalten 
werden.
(8) Die Kosten der im Kostenverzeichnis bezeichneten Leistun-
gen verstehen sich als Nettokosten. Sofern die Leistungen der 
Freiwilligen Feuerwehr Gohrisch der Umsatzsteuer unterliegen, 
ist die gesetzlich anfallende Umsatzsteuer zusätzlich zu vergüten.

§ 5
Kostenschuldner
(1) Zum Kostenersatz für Leistungen nach § 3 Abs. 1 dieser Sat-
zung sind die in § 69 Abs. 2 SächsBRKG und in § 17 SächsFwVO 
genannten Personen verpflichtet.
(2) Kostenersatz für Leistungen nach § 3 Abs. 2 dieser Satzung 
wird über Abs. 1 hinaus auch von den in § 69 Abs. 3 SächsBRKG 
genannten Personen verlangt.
(3) Wer Leistungen gemäß § 4 Abs. 2 dieser Satzung in Anspruch 
nimmt, hat den vereinbarten Kostenersatz zu bezahlen.
(4) Mehrere zum Kostenersatz Verpflichtete haften als Gesamt-
schuldner. §§ 16, 17, 19 und 22 SächsVwKG gelten entspre-
chend.

§ 6
Entstehung der Fälligkeit
(1) Der Anspruch auf Kostenersatz entsteht mit Beendigung des 
Einsatzes/der Leistung der Feuerwehr.
(2) Der Kostenersatz wird einen Monat nach Bekanntgabe des 

Kostenbescheides fällig, es sei denn im Bescheid ist ein anderer 
Fälligkeitszeitpunkt geregelt. Im Übrigen gilt § 19 SächsVwKG 
entsprechend.

§ 7
Inkrafttreten
(1) Diese Satzung tritt rückwirkend am 20.01.2024 in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung zur Erhebung von Kosten für 
die Leistung der Feuerwehren der Gemeinde Gohrisch vom 
05.04.2006 außer Kraft.

Gohrisch, den 29.10.2025

Kay Eisert �  (Siegel)
(Bürgermeister)

Hinweis nach § 4 SächsGemO:
Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO gelten Satzungen, die unter 
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande ge-
kommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von An-
fang an gültig zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Ge-

nehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt 
worden sind,

3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Absatz 2 we-
gen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,

4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet 

hat oder
b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift ge-

genüber der Gemeinde unter Bezeichnung des Sach-
verhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich 
geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nummer 3 oder 4 geltend ge-
macht worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genann-
ten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. Sätze 
1 bis 3 sind nur anzuwenden, wenn bei der Bekanntmachung 
der Satzung auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung 
der Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften und die 
Rechtsfolgen hingewiesen worden ist.

Anlage zur Feuerwehrkostensatzung – Kostenver-
zeichnis für Leistungen der Feuerwehr
1. Kostenersatz für Leistungen des Personals der Feuerwehr
Der Kostenersatz für das eingesetzte Personal beträgt 21,19 
EUR pro Stunde und Einsatzkraft.
2. Kostensätze für den Einsatz von Fahrzeugen, einschließ-
lich den Kosten der auf den Fahrzeugen verlasteten Geräte
Die Kostensätze für genormte Feuerwehrfahrzeuge ergeben sich 
aus der Anlage 5 (zu § 20 Abs. 1 und 2) der SächsFwVO, in Ihrer 
jeweils geltenden Fassung.. Diese Sätze gelten auch für Feuer-
wehrfahrzeuge, die mit den dort Genannten in ihrem taktischen 
Einsatzwert, ihrer zulässigen Gesamtmasse und ihrer techni-
schen Beladung vergleichbar sind.
Für die nicht gemäß § 20 Abs. 1 SächsFwVO genormten Feu-
erwehrfahrzeuge gelten folgende Kostensätze:
Fahrzeug Stundensatz Minutensatz
Feuerwehranhän-
ger Logistik
(FwA-LOG)

4,48 EUR 0,07 EUR

Feuerwehranhän-
ger Waldbrand
(FwA-WB)

34,22 EUR 0,57 EUR

3. Kosten für Verbrauchsmaterial
Verbrauchsmaterialien und sonstige benötigte Materialien wer-
den zusätzlich zu den entstandenen Kostenersätzen festgesetzt. 
Die Kosten für Verbrauchsmaterial, wie zum Beispiel
- Abdichtmaterial
- Absperrmittel
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- Einsatzkleidung
- Ölbindematerial für Straße und Gewässer
- Rüstmaterial
- Schutzausrüstung
- Türschlösser
- Zieh-Fix-Zubehör
und deren Entsorgung richten sich nach den jeweils gültigen An-
geboten und Preisen der Anbieter und Vertragspartner.

3.1 Verwaltungskostenzuschlag
Für die Verbrauchsmaterialien und die ggf. anfallenden Entsor-
gungskosten wird zuzüglich eines Verwaltungskostenzuschlages 
i.H.v. 10 % berechnet.
4. Sondervereinbarungen
Sondervereinbarungen zwischen der Feuerwehr und dem Auftrag-
geber können bei längerer Inanspruchnahme von Geräten bzw. für 
nicht aufgeführte Geräte und Leistungen getroffen werden.

Amtliches
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Die Stadt Königstein/Sächs. Schweiz hat ab dem 01.04.2026 folgende Stelle zu besetzen: 

 
Sachbearbeiter Gewerbe/Einwohnermeldeamt (m/w/d) 

 
Die Stadt Königstein ist erfüllende Gemeinde einer Verwaltungsgemeinschaft mit etwa 8.100 Einwohnern 
inmitten der landschaftlich reizvollen Sächsischen Schweiz. Dazu gehören die Gemeinden Gohrisch, 
Kurort Rathen, Rosenthal-Bielatal und Struppen.  
 
 
Das Aufgabengebiet umfasst insbesondere:  
 
Sachbearbeitung Gewerbe 

• Bearbeitung von Gewerbeangelegenheiten (insbesondere An-, Um- und Abmeldung) 
• Beratung und Auskunftserteilung von Firmen und Bürger/innen im Rahmen der Antragstellung 
• Erteilung von Erlaubnissen und Erstellung von Gebührenbescheiden 
• Überwachung und Pflege des Gewerberegisters 
• Bearbeitung von Verstößen gegen das Gewerberecht 
• Aufgaben nach Weisung 

 
 
Sachbearbeitung Einwohnermeldeamt 

• Bearbeitung von Meldeangelegenheiten 
• Bearbeitung von Pass- und Personalausweisangelegenheiten 
• Beantragung von Führungszeugnissen/Auszügen aus dem Gewerbezentralregister 
• Ausstellung von Bescheinigungen, Beglaubigungen und Erteilung von Melderegisterauskünften 
• Unterstützung bei der Vorbereitung und Durchführung von Wahlen oder Statistiken 
• Aufgaben nach Weisung 

 
 
Anforderungsprofil: 
 

• erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung zum/r Verwaltungsfachangestellter (VFA) oder 
Angestelltenlehrgang I oder vergleichbare Ausbildung mit mindestens 3-jähriger 
Ausbildungsdauer  

• zu Ihren Stärken gehören ein freundliches und sicheres Auftreten sowie Teamfähigkeit, ein 
hohes Maß an Verschwiegenheit, Zuverlässigkeit sowie die Fähigkeit zum selbständigen 
Arbeiten 

• ausgeprägte Service- und Kundenorientiertheit und Freude am direkten Bürgerkontakt  
• hohe Belastbarkeit, Flexibilität und Engagement, auch über die übliche Dienstzeit hinaus (Einsatz 

gelegentlich an Samstagen und an Wahlsonntagen) 
• gute, klare mündliche und schriftliche Ausdrucksweise  
• gute IT-Kenntnisse, insbesondere bei MS-Office-Anwendungen und die Bereitschaft zur 

Einarbeitung in fachspezifische Software (VOIS/MESO und GEVE 4) 
• wünschenswert wären Kenntnisse im Melde-, Staatsangehörigkeits- und Gewerberecht sowie 

die Bereitschaft zur Mitarbeit in der örtlichen Feuerwehr zur Sicherstellung der 
Tageseinsatzbereitschaft  

 
Haben Sie Lust, Ihr Können und Ihre Ideen in der Verwaltungsgemeinschaft Königstein einzubringen? 
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. 
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Wir bieten Ihnen: 
� ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 30 Stunden 
� Vergütung entsprechend der Qualifikation nach TVöD in der EG 6 (VKA)  
� zuzüglich der im öffentlichen Dienst üblichen Leistungen (30 Tage Erholungsurlaub, 6 

Entwicklungsstufen in der Entgeltgruppe, Jahressonderzahlung, vermögenswirksame 
Leistungen, betriebliche Altersversorgung bei dem kommunalen Versorgungsverband) 

� einen monatlichen Gutschein (Sachbezugskarte) 
� eine anspruchsvolle, vielseitige und bürgernahe Tätigkeit 
� strukturierte Einarbeitung 
� Flexible Arbeitszeitgestaltung im Team im Rahmen der geltenden Dienstvereinbarung, jedoch 

Bereitschaft zu wechselnden Dienstzeiten zur Absicherung der Sprechzeiten  
 
 
Ihre schriftliche Bewerbung (mit tabellarischem Lebenslauf, Tätigkeitsnachweis(en) und sonstigen 
aussagekräftigen Unterlagen) senden Sie bitte bis zum 31.12.2025 an: 
 

Stadt Königstein 
Personal 

Goethestraße 7 
01824 Königstein 

 
Elektronische Bewerbungen richten Sie bitte an: hauptamt@stadt-koenigstein.de  
 
Für Rückfragen steht Ihnen Frau Nitzschner (035021 997-18) gern zur Verfügung. 
 
Kosten, die im Zusammenhang mit der Bewerbung stehen, werden nicht erstattet.  
 
Später eingehende Bewerbungen oder Unterlagen, die nicht den oben genannten Anforderungen 
entsprechen, werden nicht berücksichtigt. Bewerbungen schwerbehinderter bzw. gleichgestellter 
behinderter Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.  
 
Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden ausdrücklich aufgefordert sich zu bewerben. 
Es wird darauf hingewiesen, dass im Rahmen der Tätigkeit zum Teil auch nicht barrierefreie oder 
schlecht zugängliche Bereiche aufzusuchen sind. 
 
Im Rahmen des Bewerbungsverfahrens verarbeiten wir personenbezogene Daten von Bewerbern 
elektronisch. Wird mit einem Bewerber ein Anstellungsvertrag geschlossen, erfolgt die Speicherung der 
übermittelten Daten zum Zwecke der Abwicklung des Beschäftigungsverhältnisses unter Beachtung der 
gesetzlichen Vorschriften. Schließen wir mit dem Bewerber keinen Anstellungsvertrag, so werden die 
Bewerbungsunterlagen zwei Monate nach Bekanntgabe der Absageentscheidung gelöscht, sofern einer 
Löschung keine sonstigen berechtigten Interessen (beispielsweise eine Beweispflicht in einem Verfahren 
nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz) entgegenstehen. Die Rücksendung schriftlich 
eingereichter Bewerbungsunterlagen erfolgt nur mit einem beiliegenden, frankierten Rückumschlag. Die 
datenschutzgerechte Vernichtung nicht zurückgesendeter Bewerbungsunterlagen nach Abschluss des 
Auswahlverfahrens wird zugesichert. Diese erfolgt zwei Monate nach Zustellung der 
Absageentscheidung. 
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Die Gemeinde informiert

Erschließung und Entwicklung von Industriebrachen der Wismut zur Ansiedlung neuer Gewerbeflächen

Zweckverband „Gewerbepark Sächsische Schweiz“ plant 
Erschließung und Entwicklung von Industriebrachen der 
Wismut GmbH zur Ansiedlung neuer Gewerbeflächen im 
Jahr 2026

Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner,
wie Ihnen aus der Historie unserer Stadt bekannt ist, stellt die 
Stadt Königstein seit vielen Jahrhunderten einen wichtigen und 
bedeutenden Standort für Handwerk, Produktion und Mobilität 
dar.
Was ursprünglich mit der Flößerei, einem ausgeprägten Mühlen-
wesen sowie der Papierherstellung begann, setzte sich mit dem 
Einzug der Industrialisierung konsequent fort. Durch die Erschlie-
ßung der Sächsischen Schweiz, über den Wasser- und Land-
weg, wuchsen die Mobilität und damit die Bedeutung der Region 
und damit unserer Stadt stetig an.
Am Anfang des 20. Jahrhunderts sowie zu DDR Zeiten domi-
nierten Produktionsbetriebe für Fahrzeugsitze, Kunstharz, Knöp-
fe, Kunststoffprodukte sowie eine Schiffswerft das Stadtbild. Die 
politische Wende 1990 sorgte wie vielerorts für eine Zäsur und 
das Ende vieler traditioneller Produktionsstätten und Industrie-
betriebe war besiegelt.
Deshalb wurde im Jahr 1993 durch die Stadt Königstein beschlos-
sen auf dem gegenüberliegenden Gelände der Wismut GmbH 
ein neues Gewerbegebiet zu erschließen und damit Gewerbe-
ansiedlungen zu ermöglichen. Gemeinsam mit den Gemeinden 
Leupoldishain (heute ein OT von Königstein), Cunnersdorf 
(heute ein OT von Gohrisch), Stadt Wehlen und Langenhen-
nersdorf (heute ein OT von Bad Gottleuba-Berggießhübel) wur-
de der „Zweckverband Gewerbepark Sächsische Schweiz“ 
gegründet.
Gut zwanzig Jahre später, im Jahr 2016, wurden die letzten frei-
en Flächen an Unternehmen aus der Region veräußert, um die 
Entwicklung der Betriebe zu unterstützen und die Wertschöpfung 
in der Region zu halten.
Bereits zu diesem Zeitpunkt reifte die Überlegung, die durch 
Rückbau frei werdenden und damit baulich vorbelasteten Flä-
chen der Wismut GmbH zukünftig nachhaltig, vor den Grenzen 
des Nationalparks Sächsische Schweiz, für neue Gewerbean-
siedlungen zu entwickeln.

Machbarkeitsstudie untersucht Flächenpotentiale
Eine entsprechende Machbarkeitsstudie untersuchte eine mög-
liche planerische Neuordnung des Gebietes. Mit dem Ergebnis, 

dass sich der nördliche Teil des Standortes mittel- bis langfristig 
für eine touristische Entwicklung, z.B. als Mobilitätsdrehscheibe 
eignet, im zentralen bzw. südlichen Bereich günstige Vorausset-
zungen für die Ansiedlung von Gewerbe- bzw. Industriebetrieben 
bestehen und auf den östlichen Flächen die Belange von Natur-
schutz und Landschaftspflege im Vordergrund stehen sollten.
Am 15. April 2019 beschloss der Stadtrat der Stadt Königstein 
die Aufstellung des Bebauungsplanes „Leupoldishain II“. 
Dieser sieht nun konkret die Nachnutzung der sanierten Uran-
bergbaufläche der Wismut GmbH als Gewerbegebiet vor. Mittler-
weile wurde ein Teil der sanierten Betriebsflächen, auf Grundlage 
des bergrechtlichen Abschlussbetriebsplanes der Abbaustätte, 
aus dem Bergrecht entlassen.

Entwicklungspotential als Chance für die Region nutzen
Für die Sächsische Schweiz hat eine Brachen-Revitalisierung mit 
einer gewerblichen Nachnutzung eine besondere Bedeutung, da 
großflächige Gewerbeflächen in der Region rar sind. Dies haben 
auch die Mitgliedsgemeinden des Zweckverbandes „Gewerbe-
park Sächsische Schweiz“ erkannt und unterstützen das Vor-
haben. Durch die Ansiedlung von mittelständischen Betrieben 
sehen die beteiligten Kommunen in dem interkommunalen Pro-
jekt die Chance, Umsiedlungs- und Erweiterungspotentiale 
für Betriebe aus der Region aktivieren zu können, Neuansied-
lungen zu ermöglichen und attraktive Industriearbeitsplätze 
zu schaffen. Die erwarteten Gewerbeansiedlungen werden die 
Mitgliedsgemeinden des Zweckverbandes mittel- bis langfristig, 
durch die damit verbundenen Steuereinnahmen, wirtschaftlich 
besserstellen und als Wohnorte mit guten Arbeitsplatzangeboten 
attraktiver gestalten. Auch die künftige Anbindung der Region 
über die Südumfahrung Pirna an die Autobahn A17, ist ein gro-
ßer Standortvorteil.

Rechtliche Rahmenbedingungen schaffen
Demzufolge hat der Zweckverband bereits im Jahr 2024 die 
entsprechenden Fördermittel bei der Landesdirektion Sachsen 
aus dem Förderprogramm GRWinfra beantragt. Das Projekt hat 
höchste Priorität bei der Landedirektion Sachsen. Nach aktueller 
Richtlinie können die förderfähigen Kosten mit bis zu 85% ko-
finanziert werden. Parallel wurde der Bebauungsplan, sowie der 
Flächennutzungsplan gemeinsam mit dem Planungsbüro Schu-
bert aus Radeberg erstellt und mit den Trägern öffentlicher Be-
lange beraten und abgestimmt. Aktuell befinden sich beide Pläne 
in der Endabstimmung. Neben der Flächenentwicklung wird im 
Zuge der Erschließung auch die Sanierung der Kläranlage Strup-
pen-Siedlung, die Erweiterung des Trinkwassernetzes, sowie die 
Umverlegung der Kreisstraße erfolgen. Vorbehaltlich den Rats-
beschlüssen in den entsprechenden Gremien und dem Übertrag 
des Eigentums ist mit einem positiven Zuwendungsbescheid der 
Fördermittel bis Ende dieses Jahres zu rechnen.

Ausblick 2026
Anschließend wird zu Beginn des neuen Jahres eine öffentliche 
Ausschreibung zur Projektsteuerung erfolgen. Nach erfolgreicher 
Ausschreibung ist ein Baubeginn in der 1. Jahreshälfte 2026 
möglich. Hoffen wir das alle eingebundenen Institutionen weiter-
hin positiv und konstruktiv dem Projekt gegenüber stehen.

Herzlichst

Ihr Bürgermeister
Tobias Kummer



Amtsblatt für die Gemeindeverwaltung Gohrisch | 26. November 2025 / Nr. 11 9 

Förderung von bürgerschaftlichem Engagement: Soziale Dorfentwicklung wir sind dabei
Pressemitteilung
Am Dienstag, dem 21. Oktober 2025, zeichnete Landrat Mi-
chael Geisler gemeinsam mit dem Landschaf(f)t Zukunft e. V. 
im Rahmen des Wettbewerbs Soziale Dorfentwicklung wir sind 
dabei bürgerschaftliches Engagement im Landkreis Sächsische 
Schweiz-Osterzgebirge aus.
Landrat Michael Geisler: Eine lebendige und zukunftsfähige Ge-
meinde zeichnet sich durch die Vielfalt und Stärke ihres sozialen 
Miteinanders aus.
Gerade in unserem ländlich geprägten Landkreis ist der gesell-
schaftliche Zusammenhalt von besonderer Bedeutung. Bürger-
schaftliches Engagement ist dabei eine unverzichtbare Stütze 
unseres Gemeinwesens.
In diesem Jahr wurden die Oberhäupter der 36 Kommunen des 

Landkreises gebeten, kleine, ehrenamtliche Initiativen, die aktive 
Lebensfreude ins Dorf bringen sowie Menschen, die gern helfen 
und besondere Ideen für das Miteinander und Füreinander im 
Dorf mitbringen, zu benennen. Die Themen Bildung, Kultur und 
Gemeinschaftsleben, wie lebendige Dorfgemeinschaftshäuser 
sowie Begegnungsräume, bildeten dabei die Schwerpunkte. Ins-
gesamt wurden 29 engagierte Bürger, Initiativen und Vereine vor-
geschlagen und für ihre Projekte und Ideen zur Preisverleihung 
ausgezeichnet.
Im Anschluss an die Preisverleihung bot ein gemeinsamer Imbiss 
den Anwesenden die Möglichkeit, sich über vielfältige Ideen und 
Initiativen auszutauschen. Die Veranstaltung erwies sich dabei 
als ideale Plattform, um neue Kontakte zu knüpfen und miteinan-
der ins Gespräch zu kommen.
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Der Ortschaftsrat Cunnersdorf informiert …

Liebe Cunnersdorfer!
Neuer Wegewart
Nach zahlreichen Bewerbern und dem großen Interesse am We-
gewart, haben wir zusammen mit Peter entschieden, dass Hans-
Jürgen Nickl unser neuer 2. Wegewart wird. Wir heißen Hansi 
herzlich willkommen und hoffen auf eine gute Zusammenarbeit 
mit ihm. Alle anderen Bewerber bleiben in Erinnerung, da Peter 
altersbedingt in naher Zukunft sein Amt niederlegen wird und wir 
auch seine „Stelle“ neu besetzen müssen. Bis dahin streifen sie 
nun gemeinsam durch unseren Cunnersdorfer Wald und sorgen 
für Ordnung und gepflegte Wanderwege. Wem beim Wandern 
was auffällt wo der Wegewart mal vorbeischauen könnte, dann 
sträubt euch nicht uns oder den beiden Bescheid zu sagen.
Wanderrast an der Hüttenhofbrücke – Ortsausgang Cun-
nersdorf
Im September hatte Hansi gleich seinen ersten „Einsatz“. Ge-
meinsam mit dem Wegewart Peter hat er das Dach der Wander-
rast-Hütte / Rastplatz an der Hüttenhofbrücke erneuert. Das Wet-
ter spielte beiden gut in die Karten, sodass das Dach innerhalb 
von 2 Tagen erneuert werden konnte. Jetzt sieht dank der beiden 
alles wieder schön aus und wir hoffen, dass die Wanderrast auch 
so schön bleibt und nicht wieder, wie die Baumel-Bank, gleich 
beschmiert wird.
Schild unterhalb am Katzstein „Der letzte Wilderer“ / Sach-
senforst
Die Restauration dieser Waldinformationstafel „Der letzte Wilde-
rer“ ist beendet. Für die Restauration haben wir die Malerin Ka-
tarina Mergen aus Rosenthal-Bielatal beauftragt. Wir danken für 
diese sehr gute Empfehlung von unserem Wegewart und einem 
ehem. Ortschaftsrats-Mitglied. Frau Mergen hat mit liebevoller 
Handarbeit diese Informationstafel aus Holz erneuert, abgeschlif-
fen, grundiert, neugestaltet und gezeichnet. Was für ein Kunst-
werk – betrachtet es euch mal genauer, bei der nächsten Wan-
derung zum Katzstein. Es ist wunderbar geworden. Vielen Dank 
dafür! In diesem Atemzug möchten wir uns auch beim Sachsen-
forst unseren „Waldwächtern“ bedanken! Die Waldwächter helfen 
unserem Wegewart immer wieder, wenn sie gebraucht werden. 
Auch bei diesem Schild. Sie haben das alte abgeschraubt, runter 
getragen vom Katzstein (und das wiegt so einiges) und das neue 
Schild wieder anmontiert. Vielen Dank an alle Beteiligten für die-
se Unterstützung und die gute Zusammenarbeit!
„Zwerg“ & „Wanderer“ - Wegweiser am Katzstein / Sachsenforst
Im Mai-Anzeiger haben wir bereits auf unsere 3 geschnitzten far-
bigen Wegweiser hingewiesen, die nach Cunnersdorf zeigen. Je-
der kennt die Schilder mit dem Zwerg und den zwei Wanderern. 
Wir hatten damals gefragt wer diese Schilder restauriert und so 
schön wieder aufgearbeitet hat. Wie wir jetzt wissen, war das 
der Sachsenforst. Ein Auszubildender hat sich der Schilder ange-
nommen und sie, wie wir finden, wieder wunderschön hergerich-
tet. Vielen Dank an dieser Stelle an unsere „Waldwächter“ dem 
Sachsenforst. Viele Jahre hat sich Dieter Vollmann aus Cunners-
dorf darum gekümmert, hat sie aufgearbeitet und gepflegt. Das 
war eine wichtige und wertvolle Arbeit. Worüber wir alle sehr 
dankbar sind. Und wir hoffen, dass diese Schilder auch weiterhin 
so wertgeschätzt werden.
Spenden Waldbad Cunnersdorf
Mit großer Freude haben wir erfahren, dass immer wieder Spen-
den für unser Waldbad an die Gemeinde Gohrisch überwiesen 
werden – Spenden kommen aus unseren Ortsteilen der Ge-
meinde, sogar aus Dresden und von anderen Gemeinden und 
Städten die sich mit dem Waldbad verbunden fühlen. Ganz be-
sonders freuen wir uns aber, dass auch viele Cunnersdorfer das 

Waldbad mit Spenden unterstützen. Das zeigt mal wieder, dass 
die Cunnersdorfer zusammenhalten.
Wir möchten uns bei ALLEN Spendern bedanken. Vielen Dank!!
Mehr Informationen zum Stand Waldbad bzgl. dem Dach des 
Technikgebäudes im nächsten Anzeiger.
Kontoverbindung für Spenden für das WBC:
Kto.Inhaber: Gemeindeverwaltung Gohrisch
IBAN: DE98 8505 0300 3000 0312 18
BIC: OSDDDE81XXX
Verwendungszweck: „Waldbad Cunnersdorf“
Unser Dorf
Wir bemerken natürlich, dass viele fleißige Helfer ob Groß oder 
Klein (unsere Jugend) im Dorf unterwegs sind, um es sauber zu 
halten. Laub wird gerecht, es wird gefegt, die Buswartehäuschen 
und der Pavillon an der „Tortenschmiede“ werden gesäubert - 
von Müll oder sogar von Hundekot befreit, die Bücherwartehalle 
wird für den Winterschlaf vorbereitet, Blumen und Bäume wer-
den verschnitten, Rasen wird gemäht, Unkraut wird gezupft und 
Blumenkästen werden neu bepflanzt, lange große Gräben wer-
den gesäubert (was sehr mühselig und ein großer Kraftakt ist 
zum Beispiel an der „Winterleite“ und an der „Alten Rosenthaler 
Straße“ – hier gilt unser Respekt an die dortigen Anwohner!!)…. 
Rundum gesagt – es wird Herbstputz gemacht. Wenn jeder vor 
seinem Grundstück, den Weg, die Bachmauern und die Straße 
sauber hält, dann schaffen wir es gemeinsam, dass unser Dorf 
ein schönes Fleckchen Erde bleibt. Danke euch allen!

Viele Grüße von eurem Ortschaftsrat,

Katja Streit

Kontakt:
eMail: ortschaftsrat-cunnersdorf@web.de
postalisch: über unseren Ortschaftsrats-Briefkasten (Bushalte-
stelle am Erbgericht) oder sehr gerne auch persönlich

Nichtamtlicher Teil
Cunnersdorf

aktuell
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Kurort Gohrisch
aktuell

Der Ortschaftsrat Gohrisch informiert
Liebe Kurort-Gohrischer Einwohner,
Am Samstag, den 08.11., fand bei uns im Ort bei schönstem 
Wetter der alljährliche Herbstputz statt. Es wurde auf vielen We-
gen, Straßen und Plätzen im Ort unser Dorf winterfest gemacht. 
Es waren wieder sehr viele Einwohner mit dabei, dafür möchten 
wir uns vom Ortschaftsrat und vom Gohrischen Heimatverein 
bei euch bedanken. Ein großer Dank geht auch wieder an Irene 
Gülle, die sich wieder wie gewohnt um die Organisation für das 
leibliche Wohl kümmerte. Viele Gohrischer Gewerbetreibende 
steuerten wieder etwas für das gemeinsame Mittagessen bei, 
ein großer Dank an den Gohrischer Bäcker, an den Margareten-
hof, das Quartier 5, die Pension Erholung, den Gasthof Senner-
hütte, den Caravan-Campingplatz und die Villa Irene.
Bedanken möchte ich mich auch beim Gohrischer Bauhof, der 
für die Beseitigung des vielen Laubes und des Gehölzschnittes 
im Nachhinein zur Stelle war. Es ist mit euch ein wirklich gutes 
Zusammenarbeiten.
Liebe Gohrischer Der Advent naht und das Gohrischer Lichteln 
auch. Wir würden uns freuen, wenn wir wieder viele Gohrischer 

Allgemeines
Trinkwasserzweckverband informiert
Wasserbehandlung Sächsische Schweiz GmbH
Dammstr. 2, 01844 Neustadt in Sachsen

Wir wünschen unseren Kunden  
und Geschäftspartnern

ein frohes Weihnachtsfest und  
ein gutes neues Jahr.

In der Zeit vom 19.12.2025 – 04.01.2026 bleibt unsere Ge-
schäftsstelle geschlossen.
Unseren Bereitschaftsdienst für den Bereich Trinkwasser-
zweckverband Taubenbach

Trinkwasser - Kurort Gohrisch
erreichen Sie in dieser Zeit
unter 035021/6 89 41
oder 0170/9 04 22 91

und Gäste beim bunten Treiben am 06.12.2025 begrüßen kön-
nen. In dem Sinne eine schöne Zeit und einen besinnlichen  
1. Advent.

Daniel Wojack

Anzeige(n)
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Veranstaltungen
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die Heymannbaude lädt ein
im Dezember

Kulturbaude und Landkunst e.V. 
Heymannbaude
Alter Schulweg 43 
01824 Gohrisch / Kleinhennersdorf
www.heymannbaude.org
verein@heymannbaude.org

7. Dezember | 17 Uhr
Bula & König

Das Duo Bula und König stellt seine Lieblingslieder vor. 
Sie spielen eine Auswahl ihres eigenen Schaffens und all 

dem, was ihnen lieb und teuer ist und zum Soundtrack ihres 
musikalischen Lebens gehört. 

So erklingen auch eigene Fassungen von Lift, Gundermann, 
Selig und Dirk Zöllner.

Wandert durch den Advent und holt euch eine 
Ladung Liedgut in der Heymannbaude ab, 

dazu ein Glühwein zum Kuchen und 
kommt wieder warm ins Tal.

Dezember

dem, was ihnen lieb und teuer ist und zum Soundtrack ihres dem, was ihnen lieb und teuer ist und zum Soundtrack ihres 

7. Dezember | 11 Uhr
AdventsMusik

Ein Advent voller Musik! Letztes Jahr wurde mit Begeisterung 
musiziert – am Ende stand ein kleines Orchester! Einige 

entdeckten ihr Instrument neu, andere lernten ein ganz neues 
kennen. Dieses Jahr geht’s weiter: Gemeinsam mit Uwe
 Hentzschel gestalten wir einen musikalischen Advent.
Ob Anfänger oder Erfahrene – alle sind willkommen, die 

Freude an Musik teilen.
   Beitrag: 10 € 

   - Anmeldung erbeten
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19. Dezember | 16 Uhr
Tanz für Alle

31. Januar & 1. Februar 2026
WinterKlänge II - vom Aussteigen 

und Nichtstun 
Duale Satire - Westzeit Story

24. Januar 2026 | 19 Uhr

Nach ihrem tollen EInstand mit „KI statt IQ“ besucht 
uns das Duo wieder mit dem Programm „Westzeit Sto-
ry“ - da werden 35 Jahre Einheit schön verdeutscht 

und musikalisch durchleuchtet.
Wir freuen wir uns auf den Neujahrsbesuch und 

klatschen innerlich schon mal freudig los!

Der Vorverkauf läuft.  
  Eintritt: 20€

Wir freuen wir uns auf den Neujahrsbesuch und Wir freuen wir uns auf den Neujahrsbesuch und Wir freuen wir uns auf den Neujahrsbesuch und 
klatschen innerlich schon mal freudig los!klatschen innerlich schon mal freudig los!klatschen innerlich schon mal freudig los!

Der Vorverkauf läuft.  
  Eintritt: 20€

klatschen innerlich schon mal freudig los!klatschen innerlich schon mal freudig los!klatschen innerlich schon mal freudig los!

Der Vorverkauf läuft.  
  Eintritt: 20€

WeihnachtsTanz - Abschied und Froh Rutsch! 
Der Saal bleibt heute länger offen für Spiel 

und Tanz.

Ein ganzes Wochenende voll Musik, zwei Tage und 
eine Nacht, im Saal, in der Natur und in der Lichter-
höhle. Viele Künstler, ein SchlafKonzert, gemeinsam 

mit dem Winter aussteigen…
  

        Der Vorverkauf läuft.

Wir wünschen all unseren Gästen und 
Mitstreitern und Unterstützern eine frohe 
Adventszeit und einen guten Rutsch! 

Danke für das gemeinsam erlebte 2025… 
     weiter geht‘s!

18 Uhr
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AKTUELLE VERANSTALTUNGEN

Pirnaer Straße 26
01824 Königstein
www.werkstatt26.de

Dezember 2025
- Jeden Dienstag 13 - 17 Uhr Frei_Raum in der Galerie der 

Werkstatt 26. Es gibt Kaffee und Kuchen, freies W-LAN, 
Brettspiele und Kreativangebote. Von 15 - 17 Uhr Spieletreff 
„Rommé und Co.“ mit Roswitha, letztmalig am 23.12. mit 
„Julklapp“ (bitte etwas Verpacktes im Wert von 5 - 7 € mitbrin-
gen). In der Galerie kann zu den Öffnungszeiten eine Aus-
stellung mit Bildern des Königsteiner Künstlers Martin Keller 
besichtigt werden.

- 02.12., 14 - 16 Uhr Weihnachtskartenbasteln zur Einstim-
mung auf die Festtage

- 02.12., 13 Uhr Einladung zum Mittagessen für alle – An-
meldung bei Danielle Pischtschan: danielle.pischtschan@
weltbewusst.net oder WhatsApp 0151 4239 0562

- 05.12. und 12.12., 15 - 17 Uhr Minecraft Spieletreff. Anmel-
dung bei Johannes Dietrich, johannes.dietrich@weltbewusst.
net, Tel. 0177 4606210

- 15.12.2025, 18 Uhr Lesung mit Rainer Böhme „Soko Post-
kutscher – ein Lausitzkrimi“ Anmeldung erforderlich unter 
www.vhs-ssoe.de/vhs-unterwegs oder 0350 17109981

- 17.12., 17 Uhr: „Weihnachten rund um die Welt“ – Inter-
kulturelle Aufführung im Kino Königstein mit Schauspie-
lern aus aller Welt. Kinder und Erwachsene aus der Ukraine, 
Afghanistan, Venezuela und Deutschland nehmen die Zu-
schauer mit auf eine Reise durch verschiedene Länder und 
Traditionen – mit Musik, Tänzen und kleinen Szenen voller 
Herzenswärme.

- Jeden Montag 9:30 - 13:00 Uhr Nähen mit Ute Albert
- Jeden Donnerstag 15 Uhr: Deutsch für Geflüchtete mit 

Thomas Ranft, Anmeldung/Infos unter 01705481324
- Reparatur-Treff nach Bedarf. Gemeinsam reparieren statt 

allein wegschmeißen. Anmeldung erforderlich: johannes.diet-
rich@weltbewusst.net, Tel. 0177 4606210

- Kleiderstube in der Werkstatt 26 – montags und donners-
tags 9 - 13, dienstags 9 - 17 Uhr

Öffnungszeiten Büro: Montag bis Donnerstag 10 bis 15 Uhr. 
Zwischen Weihnachten und Neujahr geschlossen.

Bald ist Weihnachten. 
Denken Sie an

Ihre Festtagsgrüße!

Ihre Medienberatung vor Ort ist für Sie da:
Jens Böhme

0171 8149663 | jens.boehme@wittich-herzberg.de

Anzeige(n)


